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VOR\üORT

rVer sich mit dem Verhältnis von (abhängiger) Arbeit und Recht im histori-

schen Kontext beschäftigen will, sucht zumeist vergebens nach Pfadfindern, die

vor ihm diesen für die (Patbo)Genese moderner Gesellschaften so zentralen

Bereich erkundet haben. Diese Einschätzung scheint auf den ersten Blick

sowohl von dem ungeheuren Interesse widerlegt zu werden, das den ,,Sozialen

Fragen" seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts entgegengebracht wird, als

,u.h i- Gegensatz zu Anzahl und Qualität sondierender Studien zu stehen, auf

welche die in diesem Diskussionsprozeß geformten Sozialwissenschaften mitt-

lerweile zurückblicken können. Insbesondere aus den Lagern der Sozial- und

V/irtschaftshistoriker haben sich in den letzten Jahrzehnten den FÖrschungs-

trends entsprechend wahre Publikationswellen ergossen' welche nicht nur die

Arbeitswelt in all ihren Bezügen thematisieren, sondern auch die Funktion

juristischer Normen in wichtigen Detailaspekten erhellt haben' Bedauerlicher-

weise hat die professionell betriebene Rechtsgeschichte davon kaum oder nur

am Rande Notiz genommen. Diese Feststellung ist deshalb bemerkenswert,

weil sie ennessen läßt, wie weit sich beide Fachrichtungen von einem gemein-

samen Ausgangspunkt, den ,,Historischen Schulen" in ihren verschiedenen

Spielarten, und der gerühmten ,,Forschungs- und Lehrgemeinschaft von Juri-
sien uttd Volkswirten", die sich wohl nur äußerlich bis in die sechziger Jahre in

Gestalt der ,,Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultäten" bewahrt hat,

entfernt haben.

Der Ruf na.ch einer wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Gesamtdar-

stellung der Geschichte des Arbeitsrechts kommt mittlerweile von allen Seiten.

Seit Aoou ZvcHes und O]"ro voN GIERKEs vehementen Anstößen vermag
jede Forschergeneration auf die eine oder andere programmatische Schrift zu

verweisen, die dem eigenen Selbstverständnis entsprechend mit Nachdruck eine

Expedition zu den vorgeblichen \üurzeln ihrer eigenen sozialen Ordnung
propagiert hatl. GtrRrrs von antiliberalen, kapitalismuskritischen Strömungen
inspirierte Erfindung eines ,,deutsch-rechtlichen Treudienstvertrages", dem
eine lebendige ,,Vergemeinschaftungskraft" innewohne, sollte allerdings nicht
nur die Germanistik beflügeln. IVII-HELM Esrts Entdeckung einer auf ,,freier
Arbeit beruhenden Sozialverfassung des deutschen Volkes" im Früh- und
Hochmittelalter war dagegen von den Sehnsüchten der Handwerkerbewegung

r-Einen wissenschaftsgeschichtlichen Überblick gibt neuerdings Rainer ScHnöoen, Zur Arbeits-
vertassung des Spätmittelalters, Berlin 19g4, p. 12-3g.


